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So einfach ist es nicht, ihr beiden. Der Schulleiter muss informieren, Lehrer bestätigen das
gesetz zu kennen.
Aber für die Einhaltung der Vorschriften ist letztendlich auch der SL verantwortlich. Jeder
lehrer müsste theoretisch protokollieren, wann er was kopiert hat. Auch müsste auf jedem
kopierten Blatt die Quelle stehen.
Aber vielleicht gibts ja weitere "Erfahrungen"?? Würde mich über viele Antworten freuen
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